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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Für die Kultur gab die öffentliche Hand 1990 insgesamt 1,85 Mia Fr. aus, das heisst 272
Fr. pro Kopf der Bevölkerung. Dies ging aus der jüngsten diesbezüglichen Untersuchung
des Bundesamtes für Statistik hervor. Am meisten Mittel, nämlich 451 Mio Fr. oder 24%
flossen den Theatern und dem Musikwesen zu. 320 Mio Fr. (17%) wurden für die
Ausbildung an Musikschulen, Konservatorien, Kunstgewerbeschulen und dergleichen
aufgewendet. Je rund 12% der Kulturausgaben gingen an die drei Bereiche Bibliotheken
und Archive, Museen und Ausstellungen sowie Denkmalpflege und Heimatschutz.

Die Hauptlast der öffentlichen Kulturförderung trugen mit 53% oder 3,9% ihrer
Gesamtausgaben die Gemeinden. Die Kantone steuerten 39% (2,4%) bei, der Bund
lediglich 8% (0,5%). Bibliotheken und Archive, Museen und Ausstellungen, Theater und
Musikwesen wurden standortbedingt vorab von den grossen Städten und deren
Kantonen gefördert. Basel-Stadt, Bern, Genf, Waadt und Zürich übernahmen so über
65% der gesamten Kantons- und Gemeindeausgaben in diesen Bereichen. Der Bund
beschränkte sich in erster Linie auf Aufgaben von gesamtschweizerischer Bedeutung.
Dazu gehören die Landesbibliothek und das Landesmuseum, die der Bund in eigener
Regie führt. Daneben machte mit 57 Mio Fr. bzw. 37% die Unterstützung der Kantone in
Denkmalpflege und Heimatschutz den grössten Brocken im Kulturbudget des Bundes
aus. Die Pro Helvetia erhielt 21 Mio Fr.für ihre in- und ausländischen Aktivitäten. 1

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 06.05.1994
MARIANNE BENTELI

Die Vox-Analyse dieses Urnengangs zeigte, dass für die Befürworter des
Verfassungsartikels Kultur einen derart selbstverständlichen Stellenwert hat, dass sie
die Wirkung der Argumente der Gegner unterschätzten. Diese malten in erster Linie das
Schreckgespenst nicht abzusehender Kosten an die Wand, obgleich von den
Befürwortern immer wieder darauf hingewiesen wurde, dass der neue
Kulturförderungsartikel ein Kann-Artikel sei, der es dem Parlament erlauben würde, die
Kulturausgaben jährlich über das Budget zu steuern. Der wichtigste Beweggrund für die
Ablehnung war denn auch die angespannte Finanzlage des Bundes, gefolgt von einer
generellen Geringschätzung der Kultur sowie von föderalistischen Bedenken.
Wesentlich mitgespielt hat auch der Bildungsstand sowie ein weitverbreitetes
Misstrauen gegenüber der Landesregierung, den politischen Eliten und den
Kulturschaffenden, denen immer noch der "Kulturboykott" der
Jubiläumsfeierlichkeiten von 1991 angelastet wurde. 2

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 30.12.1994
MARIANNE BENTELI

Eine Umfrage des BFS bei 7'500 Betrieben für das Jahr 2001 ergab, dass die Schweizer
Unternehmen die Kultur durch Sponsoring und Mäzenatentum mit jährlich rund CHF
320 Mio. unterstützen. Der Löwenanteil dieser privaten Kulturfinanzierung geht auf das
Konto der Grossunternehmen, insbesondere Banken und Versicherungen, doch
erweisen sich die kleinen Betriebe hinsichtlich Beitragshöhe pro Mitarbeitenden am
grosszügigsten. 3

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 24.02.2004
MARIANNE BENTELI

Buchmarkt

Nachdem die Buchpreisbindung im Vorjahr an der Volksabstimmung gescheitert war,
gab das BAK eine Studie zur bestehenden Literaturförderung in der Schweiz in Auftrag.
Ziel der Studie war das Aufzeigen von Schwachstellen in der bestehenden Förderung
sowie von zusätzlichen Möglichkeiten zur gezielten Unterstützung der Branche nach
dem Volksentscheid. Ende 2013 präsentierte das zuständige Bundesamt die Ergebnisse
der Studie. Die aus Vertretern von Bund, Kantonen und Städten zusammengesetzte
Arbeitsgruppe kam zum Schluss, dass insbesondere das Verlagswesen,
Übersetzungsarbeiten zur Gewährleistung des Austausches zwischen den
Sprachregionen sowie literarische Zeitschriften zusätzlicher Fördermittel bedürfen. Die
Ergebnisse der Studie sollen im Rahmen der Verhandlungen zur Kulturbotschaft 2016-
2019 diskutiert und berücksichtigt werden. Nach Ablehnung der Buchpreisbindung
verlangten ferner zwei Postulate die Schaffung einer besseren Datengrundlage zum

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 12.12.2013
MARLÈNE GERBER
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Schweizer Buchmarkt sowie das Aufzeigen von Massnahmen zur Verbesserung der
aktuellen Situation. 4

Sprachen

Im Frühjahr 2019 veröffentlichte das Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA) die
Ergebnisse einer 2018 vom BAK in Auftrag gegebenen Studie zur Wirkung der
Bundesfinanzhilfen an den Kanton Graubünden hinsichtlich der Erhaltung und
Förderung der rätoromanischen und italienischen Sprache und Kultur im Kanton. Der
Evaluationsbericht sollte zum einen als Entscheidungsgrundlage für die Förderperiode
2021–2024 und zum anderen zur Beantwortung des Postulats Semadeni (sp, GR; Po.
15.4117) beigezogen werden. Im Bericht wurde die aktuelle Situation des
Rätoromanischen und des Italienischen sowohl für das angestammte als auch das
erweiterte Sprachgebiet aufgezeigt und Hand zu Verbesserungsmöglichkeiten für das
Förderinstrumentarium geboten. Für die Studie waren zunächst 54 Angehörige der
rätoromanischen und italienischen Zivilgesellschaft sowohl im Kanton Graubünden als
auch in der restlichen Schweiz mittels eines Fragebogens zur Nützlichkeit und
Angemessenheit der ergriffenen Massnahmen befragt worden. Im Anschluss waren elf
Interviews mit Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft, der Politik und den
involvierten Institutionen durchgeführt worden. 
Die Untersuchungsergebnisse liessen auf deutliche Unterschiede zwischen den beiden
Sprachminderheiten schliessen: Während das Italienische im angestammten
Sprachgebiet als Amts-, Arbeits- und Alltagssprache weiterhin unangefochten sei, stelle
das Verhältnis der Italienischsprechenden zu den behördlichen Instanzen und den
staatsnahen Betrieben eine grosse Herausforderung dar. Dadurch werde die
Gleichwertigkeit des Italienischen als Amtssprache innerhalb des kantonalen
Staatswesens bisweilen erheblich beeinträchtigt. Das Rätoromanische hingegen werde
bereits mittelfristig mit der Gefahr einer Zurück- bzw. Verdrängung konfrontiert sein,
da es schon heute teilweise in seinen traditionellen Verbreitungsgebieten als Amts-,
Arbeits- und Alltagssprache vom Deutschen abgelöst werde.  
Eine wesentliche Schwäche deckte die Studie in der Umsetzung des im Grundsatz
minderheitenfreundlichen kantonalen Sprachengesetzes auf. Die
Hauptverantwortlichkeit zur Erhaltung und Förderung der beiden
Minderheitensprachen im Kanton Graubünden werde vom Kanton selbst nur zögerlich
wahrgenommen. Damit zusammenhängend offenbarte sich ein weiterer Schwachpunkt
im für die Sprachförderung relevanten Bereich des Sprachunterrichts: Von
verschiedener Seite sei moniert worden, dass die Lehrmittel für die beiden
Minderheitensprachen qualitativ den deutschsprachigen Lehrmitteln nachstünden und
oft auch erst mit Verspätung erschienen. Fehlende finanzielle Mittel führten zudem zu
einer Kürzung bzw. Streichung des Romanisch- und Italienischunterrichts an
Mittelschulen, wodurch das Bildungsangebot auf verschiedenen Stufen unterbrochen
oder zumindest ausgedünnt werde. In der Folge bestehe eine reale Gefahr, dass
insbesondere die Romanischkenntnisse weiter sänken, weniger Lehrpersonal
ausgebildet werde und die Sprache auszusterben drohe.
Um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken, gaben die Studienverantwortlichen vier
Hauptempfehlungen ab: Erstens erfordere es einen konzentrierten Einsatz finanzieller
Mittel im Bildungssektor, besonders hinsichtlich der kritischen Situation des
Rätoromanischen. Dadurch solle ein durchgängiges Angebot an Romanischunterricht
von der Krippe bis zur Hochschule gewährleistet werden und auch das Modell der
zweisprachigen Kindergärten und Primarschulen auf mehr deutschsprachige
Gemeinden ausgeweitet werden. Zweitens müssten Massnahmen auch über die
Kantonsgrenze hinaus ergriffen werden, indem die Förderung von Bildungsangeboten,
insbesondere zweisprachiger Schulen (Rätoromanisch/Deutsch), nicht nur in den
deutschsprachigen Gebieten innerhalb des Kantons, sondern auch in anderen
Kantonen anvisiert werde. Drittens müsse man die Mehrsprachigkeit in der kantonalen
Verwaltung stärken, insbesondere hinsichtlich des Italienischen. Die deutschsprachigen
Mitarbeitenden sollten bessere Italienischkenntnisse erlangen und italienischsprachige
Bewerbungen nicht wegen fehlender Deutschkenntnisse benachteiligt werden. Als
letzte Empfehlung wurden sowohl der Kanton Graubünden als auch der Bund dazu
angehalten, ihre Governance in diesem Bereich zu überdenken. Auch wenn sich die
Leistungsvereinbarung als Sprachförderungsmittel bewährt habe, müsse man diese in
ihrer Ausgestaltung konkretisieren, einzelne Massnahmen und Zuständigkeiten
präzisieren sowie ein stärkeres Monitoring vorsehen, um die strategischen und
operativen Verantwortungen nicht zu verwischen. 5

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.03.2019
MELIKE GÖKCE
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